
Rhein-Sieg-Kreis       Siegburg, den 06.11.2019 
Der Landrat 
- 01.4 -  
 
 
 
 
An die 
CDU-Kreistagsfraktion  
 
 
nachrichtlich: 
CDU-Kreistagsfraktion 
SPD-Kreistagsfraktion 
Kreistagsfraktion DIE GRÜNEN 
FDP-Kreistagsfraktion 
Kreistagsfraktion DIE LINKE 
AfD-Kreistagsfraktion 
Gruppe im Kreistag FUW/Piraten 
und die Einzelabgeordneten 
 
 
 
 
 

Ihre Anfrage vom 18.09.2019 
Verlegung Umsteigehaltestelle SB 55/550/551/552 von Bonn Siegaue nach 
Bergheim Fährhaus 
 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
mit Ihrer Anfrage haben Sie zwei Fragen an die Verwaltung gerichtet: 
 

1. Hält die Kreisverwaltung es für möglich, dass die definierte Umsteigehaltestelle des 
SB 55 von der Haltestelle Siegaue kurzfristig an die Haltestelle Bergheim Fährhaus 
unter Beibehaltung des bisherigen Aufteilungsschlüssels der Kosten (ohne Stadt 
Troisdorf) verlegt werden kann? 

2. Welche Beschlüsse sind dazu von wem zu fassen? 
 
 
Vor dem Hintergrund des sachlichen Zusammenhangs werden beide Fragen gemeinsam 
beantwortet. 
Die Verwaltung hat sich zur Verlegung der Umsteigehaltestelle kurzfristig mit den 
Verkehrsunternehmen und der Stadt Bonn abgestimmt. Ab dem 01.01.2020 hält die Linie 
SB 55 nicht mehr an der Haltestelle Schwarzrheindorf Siegaue, sondern an der Haltestelle 
Bergheim Fährhaus. Der bisherige Kostenaufteilungsschlüssel wird nicht verändert, d.h. die 
Fahrplankilometer der Linie SB 55 werden auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises weiterhin 
allein der Stadt Niederkassel zugeordnet. 
Beschlüsse waren hierzu nicht erforderlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


